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A» die Herren Bürgermeister de« Kreises.
Meine Verfüaunq vom 3 . d. Mts . betr . Einsendung der

prunglisten an den Herrn Kreistierarzt m Limburg wird lner-
Ü aufgehoben. Die Listen sind vorerst nicht emzuMden

Westerburg , den 11- Januar 1917^
Der Uorsttzende de « Kr eisa nsfch « stes.

Me ^Berre « Bürgermeister des Kreises werden nun-
,,hr um baldigste Mitteilung über die zum Beitritt zu den and-
nrtschaftlichen Ausbaukommissionen bereiten Personen ersucht.
Lergl . mein Schreiben vom 28 . 12. 1916 .)

Westerburg, den 12. Januar 1917.
Der Anesttzende des 4 » lnttMu . Ke îrbsvereins.

' %n  die Herren Bürgermeister des Kreises
Jg £tr . : ^ rotiulagen

Zufolge Anordnung des Herrn Ministers erhalten die
Schwerarbeiter und Schwerstarbelter ihre Brotzulagen an dem
Drt ihrer Arbeitsstätte . Diese Bestimmuiig liegt im Interesse der
Arbeiter, da die Brotzulagekarte auch den am Arbeitsort zu b -
riedigenden Anspruch auf den Mehrbezug sonstiger Nahrungs¬
mittel (Fett rc.) begründet . Auch können alsdann alle berechtig¬
en Anträge sofort erfüllt werden . ^

Bisher haben von den im Kreise wohnenden Arbeitern auch
Kejenigen welche auswärts arbeiten , hier ihre Zulagekarten er¬
zallen und sind solche bis einschl. 28 . Januar ausgegeben . Sie
wollen alle in Frage kommenden Arbeiter sofort aufsordern , daß
ie die Zulagekarten für den Bezug vom 29. Januar ab rech -
eitig btx  der Verwaltung ihrer Arbeitsstätte beantragen und zu
liefern Zweck jedem Antragsteller eine Bescheinigung aushan-
ngen, ob er Selbstversorger oder Brotkartenempfanger ist. Von
heraus werden für die Folge nur die öul ^gekarten für loch
Arbeiter ausgegeben welche im Kreise beschäftigt sind.

Westerburg , den 11- Januar 1917 ^ r -
Der Uorsttzrnde des Kreisausfch u stes

An dir Herren Bürgermeister des Kreises.
Eine ganze Anzahl Bürgermeister hat die Verfügung vom

12. Dezember 1916, Kreisblatt Nr . 117, betr . Beschlagnahme von
Bierglasdeckeln aus Zinn noch nicht erledigt . Als letzt̂ Termin
wird hiermit der 20 . d. MtS . festgesetzt und erwarte ich bis da¬
hin vollständige Erledigung der Sachen.

Westerburg , den 11. Januar 1917.
Der Uorsttzende des Krersunsschnstes

An die Herren Bürgermeister de» Kreise ».
Infolge Herabsetzung der Kälberpreise (vergleiche Bekannt

machung des Viehhandelsverbandes im Kreisblatt Nr . 115 vom
8. 12. 1916) tritt in der vom Kreisausschuß beschlossenen Jlfe
sicht über die im Kreise gültigen Einzelverkausspreise für Fleisch
nachstehende Aenderung ein:

II. Kälber
100 Pfund

bis 150 Pfund

Wenn das Pfund Lebendgewicht
bezahlt wurde mit . . . .

so darf der Schlächter für das Pfd.
Fleisch höchstens nehmen

150 Pfund
bis 200 Pfnnd

0,80 Mk.

1,60 Mk.

0,90 Mk.

1,70 Mk.

Westerburg , den 4. Januar 1917
Der Uorsttzenbe de» Kre »sn « «schnstes.

Der Herr nrregsmilnirer yar oeiumim , wuP - . “r
psüchtigen des Jahrgangs 1897 und der älteren Jahrgange , wie
im Frieden ( 8 25 W . O .) , zur Stammrolle anzumelden haben,
mit Ausnahme der Eingestellten . Demgemäß müssen sich also
aste männlichen Personen, die in den Jahren 1895, 1896 und
1897 geboren sind, soweit sie noch mt Kreise wohnen , m der Zeit
vom 2 . bis 15 . Iannor 1917 zur Stammrolle anmelden , so¬
fern sie nicht bei einem Truppenteil zur Einstellung gelangt sind,
einerlei obste bereits ausgehoben und den Gestellungsbefehl zu
erwarten haben, oder ob sie zurückgestellt , oder als untauglich be¬
zeichnet worden sind. Ich ersuche hiernach das Erforderliche zu
veranlassen . Die Anmeldung erfolgt der der Ortsbehorde des¬
jenigen Ortes , an welchem der Militärpflichtige seinen dauernden
Aufenthaltsort hat.

Als dauernder Aufenthaltsort ist anzusezcn:
a) sstr militärpflichtige Dienstboten , Haus - und Wirtschafter-

1 amte, Handlungsdiencr, Handwerksgesellen, Lehrlinge, Fa¬
brikarbeiter und andere in einem ähnlichen Verhältnis ste¬
hende Militärpflichtige der Ort , an welchem sie in der Lehre,
im Dienst oder in Arbeit stehen ; Fabrikarbeiter etc., welche
außerhalb ihres Wohnortes beschäftigt sind, werden als am
Wohnorte — nicht am Beschäftigungsort — meldepflichtig

d) fü? militärpflichtige Studierende , Schüler und Zöglinge
sonstiger Lehranstalten der Ort , an welchem sich die Lehr¬
anstalt befindet, der die Genannten angehören , sofern die¬
selben auch an diesem Orte wohnen . t , ,

Hat der Militärpflichtige keinen dauernden Aufenthalts-
öft fo melbet et sich bet bet OttSbeljÖtbe seines Wohnsihes X8.
®. ' § 17 R. M . G . 8 12. v

Wer innerhalb des Reichsgebietes weder einen dauernden
Aufenthaltsort noch einen Wohnsitz hat , meldet sichm semem Ge¬
burtsort zur Stammrolle , und wenn der Geburtsort im Auslande
liegt, in demjenigen Orte , in welchem die Eltern oder Famttien-
Häupter ihren letzten Wohnsitz hatten . R . M . ®- § 12;

Bei der Anmeldung zur Stammrolle rst das Geburtszeugms
(diese Geburtszeugnisse sind kostenfrei zu erteilen ) R . M . G. 8 32
vorzulegen, sofern die Anmeldung nicht am Geburtsort selbst erfolgt.

Sind Militärpflichtige von dem Orte , an welchem sie sich
nach Nr 2 und 3 zur Stammrolle anzumelden haben, zeitig ab¬
wesend (auf der Reise befindliche Handlungsgehilfen , auf See be¬
findliche Seeleute rc.) so haben ihre Eltern , Vormünder , Lehr-,
Brot - oder Fabrikherren die Verpflichtung , fie innerhalb des oben¬
genannten Zestraumes zur Stammrolle anzumelden.

Dieselbe Verpflichtung ist, soweit dies gesetzlich zulässig, den
Vorstehern staatlicher oder unter staatlicher Aufsicht stehendec
Straf -, Besserungs - und Heilanstalten rn Betreff der daselbst
untergebrachten Militärpflichtigen aufzuerlegen . „

Militärpflichtige , welche nach Anmeldung zur Stammrolle
im Laufe eines ihrer Militärpflichtjahre ihren dauernden Auf¬
enthaltsort oder Wohnsitz verlegen , haben dieses behufs Berich¬
tigung der Stammrolle , sowohl beim Abgänge der Behörde ode
Person , welche sie in die Stammrolle ausgenommen hat , also
auch nach der Ankunft an dem neuen Orte deriemgen , welche da¬
selbst die Stammrolle führt , innerhalb drtter Tage zu melden.

Versäumung der Meldepflicht entbindet nicht von der Meldepflicht.
Wer die vorgeschriebenen Meldungen zur Stammrollel oder B-

richtigung derselben unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zu dreißig
Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen bestraft

Mit der Aufstellung der StammroUen f'»r das ) ahe
1917. in welche auf Krnrid dev i« de» Händen der Herren



Kvvgevmeistev befindlichen Ausrüge au» de« Gelmvt»
vegistevn dev evfolgendv« Anmrldungeu und Gvmittl««-
grn alle im Jahve 1897 gebovene» MiMävpNichtiycn
vi«?Nlvage« ftnd, ist sogleich m beginnen.

Militärpflichtige der früheren Jahrgänge , welche sich an¬
melden oder ermittelt werden und nicht bereis in Stammrollen
ausgenommen sind, sind in die Stammrollen ihrer Altersklassen
nachzutragen . Die von den Betreffenden vorgelegten Schriftstücke,
wie Geburtsscheine , Musterungsausweise usw. sind den Stamm¬
rollen beizufügen.

Ueber das Ableben vevstovkevev MilitävpAichligvv sind
sofort amtliche Bescheinigungen einzuziehen und den Stammrollen
als Beläge beizufügen.

Sollten Militärpflichtige ausgewandert sein, so bleibt anzu¬
geben. ob die Auswanderung mit oder ohne Entlassungsurkunde
erfolgt ist und eoentl . von welcher Behörde und an welchem Tage
das Entlassungsdekret ausgestellt worden ist.

Bon den Militärpflichtigen , welche uicht am Orte ge¬
boren sind. müssen, insofern sie sich den Ersatzbehörden noch
nicht gestellt haben, und daher noch nicht im Besitze eines Aus¬
weises sich befinden , Gebnvt » scheine , aus welchen insbesondere
auch der Geburtsort und die Religion des Betreffenden deutlich
ersichtbar sein muß , eingefovbevt nnd als Kelägr der Stamm-
volle beigefagt wevden.

Die Stammrollen der Jahrgänge 1914, 1915, 1916 und
1917 nebst den Geburtslisten und den sämtlichen sonstigen Be¬
lägen müssen bi » spatesten » den 30 . d . Mt » , novmittag»
in « einem sestbe sein bei Uevmeidnnq dev Kostenpflich¬
tigen Abholnng dnvch Koten.

Ausdrücklich mache ich noch darauf aufmerksam , daß die
Spalten 1 bi» einschließlich 10 vollständig und richtig
«« »gefüllt sein mListen

Heber die hach der Einreichung der Stammrollen noch vor-
kommenden Aenderungen , wie nachträgliche An- und Abmeldungen
ist stets in jedem einzelnen Falle an mich zu berichten . Diese
Berichte müssen alle diejenigen Angaben enthalten , die zur Aus¬
füllung der Spalten 1— 10 der Stammrolle erforderlich sind.

Mestevbnvg. den2. Januar 1917.
_Dev Zivil Uovsttzende der Gvsotz Kommission.

J 37  Aös - 1 Ziffer 1 der Landgemeinde -Ordnung bis n
15. Februar von der Gemeindevertretung zu beschließen. Ej
Ausfertigung des- Beschlusses ist dem Einsprucherhebenden geq Sc
Empfangsbescheinigung zuzustellen

Die erfolgte Offenlage ist auf der Wählerliste zu besähe
nigen . Die neue Liste ist für die im Jahre 1917 erforderst 1
werdenden Ersatzwahlen zur Gemeindevertretung maßgeben 8

Die berichtigte Gemeindegliederliste ist nicht offen zu lege "
sondern nur die Wählerliste . ' !

Die erforderlichen Formulare zur Aufstellung der neu>
Wählerlisten können von der Kreisblatt -Druckerei bezogen werde

In den Landgemeinden , wo die Zahl der Stimmberechtigt ! m
mehr als 40 beträgt , tritt mit dem Zeitpunkte , wo die Liste d Ji
Stimmberechtigten diese Zahl nachweist , an Stelle der Gemeind 5.
Versammlung eine Gemeindevertretung . (§ 20 der Landqemeind
ordnung .)

Mestevbnvg, den3. Januar 1917. ' §
_ Dev Vorsitzende  de » Kvei»a«»sch« ste» c di

Bekanntmachung en

betreffend Aenderung der Verordnung über die Regelung

Betr . : Die Anmeldung zur Landsturmrolle.
Der Aufruf des Landsturms vom 28. Mai 1915 ist in seiner

Wirkung nicht auf den Tag des Inkrafttretens der Verordnung
beschränkt, sondern behält seine Gültigkeit für die ganze Dauer
des Krieges . Es haben sich demgemäß auch ohne weiteres die
im Jahre 1900 Geborenen , sobald sie das 17. Lebensjahr vol¬
lendet haben, bei dem Bürgermeister ihres Wohn - bezw. Aufent¬
haltsorts zur Landsturmrolle zu melden . Wer diese Anmeldung
nicht bis zum genannten Termin vornimmt , wird nach § 68 Mil .-
Etraf -Gesetz-Buches bestraft , sofern nicht wegen Fahnenflucht eine
höhere Strafe verwirkt ist.

Die Herren Bürgermeister des Kreises wollen Vorstehendes
in ihrer Gemeinde in ortsüblicher Weise wiederholt bekannt ma¬
chen und die Anmeldungen entgegennehmen . Bezüglich der außer¬
halb geborenen Meldepflichtigen sind bei der Anmeldung Auszüge
aus den Geburtsregistern oorzulegen und der Landsturmrolle
beizufügen ; von den im Standesamtsbezirk geborenen Melde-
pflichtigen sind die Auszüge aus den Standesregistern gemäß 8
46, Ziffer 7— 10 der Wehr -Ordnung von den Standesämtern
emzuziehen und ebenfalls der Landsturmrolle beizufügen.

Die Landstnrmrollen sind sauber und in deutlicher Schrift
aufzustellen . Die in der Gemeinde Geborenen , aber auswärts
sich aushaltenden und in ihrem auswärtigen Aufenthaltsort melde-
pflichtigen Wehrpflichtigen sind ebenfalls in die Landsturmrollen
aufzunehmen . Die Landsturmrollen sind vorläufig bei den Her¬
ren Bürgermeistern aufzubewahren.

Mefterkneg, den 11. Januar 1917.
_Dev Zivil Morsch ende der Ersatz Kommiss»»»».

A« die Herren Bürgermeister de» Kreise»^
Betr . Berichtigung dev Grmerndegliedevliße

und Aufstellung dev Mählevlifte.
Nach § 9 der Landgemeinde -Ordnung ist die Liste der

Gemeindeglieder nnd sonstigen Stimmberechtigen alljährlich im
Monat Januar zu berichtigen.

Nach erfolgter Berichtigung ist auf Grund derselben in den
Gemeinden mit Gemeindevertretung die Wählerliste für die
Wahlen zur Gemeindevertretung neu aufzustellen und gemäß 8
27 der Landgemeindeordnung und Abs. 1 pos. 5 und Abs. 5 pos.
2 der ll . Anweisung zur Ausführung der Landgemeinde-Ordnung
(dre nachzulesen sind) in der Zeit vom 15. bis 30. Januar (15
Tage lang) in einem vorher zur öffentlichen Kenntnis zu bringen¬
den Raume auszulegen.

Bei Berichtigung der Gemeindegliederliste und bei Neuauf¬
stellung d̂er Wählerliste sind die Bestimmungen des Gesetzes
betreffend die Bildung der Wählerabteilungen bei den Gemeinde¬
wahlen von 30. 6. 1900 (GesetzsammlungSeite 185) sowie die
hierzu von dem Herrn Minister unterm 14. 9. 1900 erlassenen
Ausführungsbestimmungen zu dem genannten Gesetz (mitgeteilt
durch besondere Ueberdruck-Verfügung vom 27. 11. 1900 11. 5484)
genau zu beachten Gegen die Richtigkeit der Wählerliste kann
während der Offenlage jeder StimmberechtigteEinspruch erheben.

Werden Einsprüche erhoben, so ist darüber gemäß § 27 a

»fi

Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerli
Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 463).

Vom 23. Dezember 1916 . » g
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes überdie Ei

machtlgung des Bundesrats zu wirtschaftl . Maßnahmen usw voi
4. Aug . 1914 (R .-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlasse -̂

av- Artikel I ]
cnv * ®lec^ l ^ nung über die Regelung des Verkehrs mit Web ”
c* • ^ ^ckwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom Igs
3 T ^ (Reichs-Gesetzbl. S . 327 ) wird wie folgt geändert:

1. Dre Ueberschrrft erhält folgende Fassung:
Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mg
Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren . w

2. Der § 1 erhält folgende Fassung:
Zur Sicherstellung des Bedarfs der bürgerlichen Bevö g

ferung an Web-, Wirk- und Strickwaren und den aus itmeirf
gefertigten Erzeugnissen sowie an Schuhwaren wird eiri
Relchsstelle für bürgerliche Kleidung (Reichsbekleidungsstellä A

3. Im § 5 Zeile 9 werden die Worte : „und drei weitere Ver
ersetzt durch : „und fünf weitere Vertreter"

4. Im § 7 wird folgender Abs. 3 eingefügt : .
Dre Vorschriften des Abs. 1 und 2 finden auf Schuh

waren kerne Anwendung . ’ *
5. Im 8 6 wird folgender Abs. 7 eingefügt : j

Die Vorschriften des Abs. 1 bis 5 finden auf Schuh'
waren keine Anwendung.

6. Es wird folgender § 9 eingefügt:
Kleidungs - und Wäschstücke und getragen

-schuhwaren dürfen entgeltlich nur veräußert werden : ■
1. von den behördlich zugelassenen Personen und Stellend
2 . von anderen Personen an die behördlich zuaelaffene

Personen und Stellen . 30 n
Getragene Kleidungs - und Wäschstücke und getragew

L-chuhwaren dürfen nur die behördlich zugelassenen Per
sonen und Stellen gewerbsmäßig erwerben.

Die Reichsbekleidungsstelle kann Ausnahmen von diesen
Vorschriften zulassen.

Der Reichskanzler kann weitere Bestimmungen über den
Verkehrmrt den im Abs. 1 bezeichneten Gegenständen erlassen

7- ? 4>e§ § 41 erhält folgende Fassung:
Wer mit den im § 1 bezeichneten Gegenständen Gewerbe

treibt , darf diese Gegenstände nur gegen einen von der zu¬
ständigen Behörde ansgefertigten Bezugsschein an die Ver¬
braucher zu Eigentum oder zur Benutzung überlassen . Die
Ueberlassung zur Benutzung für einen Zeitraum von nicht
mehr als drei Tagen darf ohne Bezugsschein erfolgen . Die
Relchsbeklerdungsstelle kann weitere Ausnahmen von der
Vorschrift mi Satze 1 zulassen.

8. Im 8 11 wird als Abs. 2 eingeschaltet:
Der Gewerbetreibende darf den Preis erst nach Empfang

des von der zuständigen Behörde ausgefertigten Bezugs¬
scheins ganz oder teilweise fordern oder annehmen . *

9. Es wird folgender § llj eingefügt:
Es ist verboten, zu Zwecken des Wettbewerbes in Zei¬

tungsanzeigen oder anderen Bekanntmachungen , die für einen
größeren Kreis von Personen bestimmt sind , insbesondere
durch Bekanntmachungen im Schaufenster oder in sonstigen
Geschäftsräumen , in einer für die Oeffentlichkeit erkenn¬
baren Werse auf die Bezugsscheinfreiheit oder die Bezuas-
schemregelung hinzuweisen. !

10. Der Abs 2 des 8,12 erhält folgende Fassung:
Die Reichsbekleidungsstelle kann nähere Bestimmungen?

über das ber Ausfertigung der Bezugsscheine zu beobachtende
Verfahren treffen . Für die Bezugsscheine und die Listen
sind dre von der Reichsbekleidungsstelle aufgestellten Muster
zu verwenden.

11. Im 8 18 treten an die Stelle die Worte
„Vorschriften der 88 7 bis 13"

die Worte
„Vorschriften der 88 7 bis 9, 10 bis 13"



ließen. E
»enden gec

m °i «J Am 120«f, 1Stamme«t treten«lbi. Stele bet Worte
.W°H ° der' U 7. ». s . tl Abs. I . 8 - 2 Ab, , l

Satz 2 und § 13*

zu besehe bl£ Stiften des § 6 « bs- 1 Satz Abs. 2 §>8 « &f-
erfordert 1 bis 6, §V § 9a Abs. l . 2, § H Abs. 1 Satz 1, Abs. 2,
maßgeben § 11a, § 12 Abs. 1 Satz 2 und § 13

en zu lege- " und im Abs. 3 an dre Stelle der Worte
„gegen § 7"

der neu, die Worte _ , , 0 c Q „ « <, { i 9
gen werd ^ „gegen 8 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. - , § • '
»berechtigt! und § Ha " . , .
lie Liste b 5 20 Abs. 1 nnrd emgefugt : ^
r Gemein ^ 5. wer den auf Grund des § 9» Abs. 4 erlassenen Best
ndgemeind mungen zuwiderhandelt.

Ärmel II t
Der Reichskanzler wird ermächtigt den Text der Verordnung

k« sse» c die Regelung des Verkehrs mit Web -, Wir - und strick-
- -fen für die bürgerliche Bevölkerung vom 10 . ^»uni 1

ichs-Gesetzblatt S . 463) , wie er sich aus dreier Verordnung
gelung bg ? durch das Reichs-Gesetzblatt bekanntzugeben,
bürgerlich ' Artikel UI . 0
S . 463). | Diele Verordnung tritt mit dem 27 . Dezbr . 1916 m Kraft.

i Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens,
überdie Es Srrli « . den 24. Dezember 1916 . n
n usw. vor Der SteUvertreler des ReichsilartAers . ^
ng erlassetz Bekanntmachung

, mit Web,S ° " "" ° btt  B --°" " tw °chung über d,e Kezetun , des » er.
M oom ' j - mit Web-. Wirt -, Strick - und Schnhwaren 1916.
geändert : I Vom 23. Dezember 1916.

Ssi.s K^tind von Artikel II der Bekanntmachung vom 23. Lez.
rkehrs mig (N -G -Bl . S . 1419), betr . Aenderung der Verordnung über

Reaeluna des Verkehrs mit Web -, Wirk - und Strrckivaren für
>büraerliche Bevölkerung vom 10. Jum 1916 wird die ^ apung

hen Bevö Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs ^ rmt Web-,
' aus ihne rf. , Strick- und Schuhwaren nachstehend bekannt gemach .ri - , UUU \^ U) MV; wv *vv . . - -71”

wird ein ^ erlitt , den 23. Dezember 1916.
ungsstell̂ D^ . Stellvertreter des R eichskanrle rs.

Dr . Helfferich.

ütere Be^ Bekanntmachung

er die Regelung des U-rKrhrs mit Ŵeb-^ Wirk-.
Schuh- Strick- und Schuhivare«. Vom. ... . . . „ a .. .. . . .. 23 . Dezember

, Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
j Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen

f Echuhm . vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 32/ ) folgende

°8°l ^ Zur Sicherstellung des Bedarfs der bürgerlichen Be-
getragenölkerung an Web-, Wirk- und Strickwaren und den aus ihnen
den : fertigten Erzeugnissen sowie an Schuhwaren wird eine Reich- -
) Stellende für bürgerliche. Kleidung (Reichsbekleidungsstelle ) errichte
lelaffeneif Schuhwaren im Sinne der Verordnung find solche, die

hnz oder zum Teil aus Leder , Web-, Wirk - oder Strickwaren,
getragenSlz oder filzartigen Stoffen bestehen. ,

sjw | 8 2. Die Reichsbekleidungsstelle hat die Aufgabe.
^ 1. den Vorrat an den im 8 l bezeichneten Gegenständen , soweit

' sie nicht von der Heeres - und Marmeverwaltung beansprucht
werden, zu verwalten , insbesondere für gleichmäßige 41
teilung und sparsamen Verbrauch Sorge zu tragen,

2. den Behörden, öffentlichen und privaten Krankenanstalten
deren Bedarf nach Anordnung des Reichskanzlers oder der
Landeszentralbehörden von der Reichsbekleidungsstelle ge¬
deckt werden soll, die im § 1 bezeichneten Gegenstände zu

3. die^Versorgung der Behörden mit Uniformstoffen für die
bürgerlichen Beamten zu regeln ; . t

4. die Herstellung und den Vertrieb von Ersatzstoffen zu

8 3^̂ Dst ' Reichsbekleidungsstelle gliedert sich in eine Ver-
i waltungsabteilung und eine Geschäftsabtertung.

npfanaL § 4- Die Berwaltungsabteilung ist eine Behörde die dem
lezugs -Aeichskanzler (Reichsamt des Innern ) unterstellt ist Sie besteht

30  aus einem Vorstand und einem Beirat . Der Vorstand besteht
us einem Vorsitzenden, einem oder mehreren stellvertretend n

l Zei- Vorsitzenden und einer vom Reichskanzler zu bestimmenden . -
r einen °hl von Mitgliedern . Der Reichskanzler ernennt den Vorst-
ondere >enden, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder,
nstjqen 8 b. Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden des Borstandes
>rkenn- ^ r Reichsbekleidungsstelle als Vorsitzenden , fünf Komglrch Preuß-
te-uas - scheu Regierungsvertretern und je einem Königlich Bayerischen,

königlich Sächsischen, Königlich Württembergischen , Großherzog-
ich Badischen, Großherzoglich Sächsischen und Elsaß -Lothrmg-

lUnaenWcheu Regierungsvertreter . Außerdem gehören chm an der Vor-
ütendeBtzende des nach § 16 zu bildenden Ausschuss^ , zwei Vertre er
ListenDeutschen  Städtetags , je ein Vertreter des Deutschen Hchidel- -
Ruster 'tags , des Deutschen Landwirtschaftsrats , des Kriegsausschusses

bU bfUtf(j ; Industrie , des Handwerkes , der Verbraucher und
fünf weitere Vertreter ; der Reichskanzler ernennt die Vertreter
und ihre Stellvertreter sowie einen Stellvertreter des Vorsitz¬
enden.

n diesen
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8 6. Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen , insbesondere
über die Durchführung der Bezugsüberwachung , gehörtwerden

8 7. Gewerbetreibende , die Mit den tm § 1 Gezeichneten
Gegenständen Großhandel treiben oder Bekleidungsstücke un
Großbetriebe Herstellen, dürfen nur an solche Abnehmer Waren
liefern, mit denen sie bereits vor dem 1. Mac ^16  m dauernder
Geschäftsverbindung gestanden haben . Die Reichsbekleidungsstelle
kann bei Verträgen , die vor dem 1. Mal 1916 abgeschlossen
worden sind, aus Antrag die Erfüllung auch dann gestatten,
wenn eine dauernde Geschäftsverbindung Nicht desteht.

Die gewerbsmäßige Herstellung von Bekleidungsstücken
darf nur auf Bestellung und nur dann vorgenommen werden,
wenn der Gewerbetreibende von seinem Kunden einen festen
Auftrag schriftlich erhalten hat , in dem Stückzahl und Preis für
jeden Gegenstand angegeben sind ; diese Vorschrift findet aus d'.e
Maßschneiderei und auf Musterkollektionen keme Anwendung.

P Die Vorschriften des Abs . 1 und 2 finden auf Schuhwaren

8 8. Jeder Gewerbetreibende , der Kleinhandel mit den im
8 1 bezeichneten Gegenständen betreibt , hat unverzüglich eme
Inventur über die in seinem Besitze befindlichen Waren aufzu¬
nehmen. Hierbei sind die derzeitigen Klemhandelsverkaufspreise
unter Zugrundelegung der Preise emzusetzen, die den m der Be¬
kanntmachung und Preisbeschränkungen der Berkachen von Web-
Wirk- und Strickware .n vom 30 . Marz 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 214) vorgeschriebenen Preisen entsprechen . ^ .

Die Inventur haben auch diejenigen Gewerbetreibenden
aufzunehmen, die neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandet
oder Maßschneiderei oder beides betreiben . , , .

Vor Abschluß der Inventur dürfen m ihr aufzunehmende
Waren nicht veräußert werden . Nach Abschluß der Inventur
dürfen von jeder Art der aufgenommenen Waren bis 1- August
1916 höchstens 20 vom Hundert , nach den m der Inventur ein¬
gesetzten Preisen berechnet, veräußert werden.
^ Wer neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel oder
Maßschneiderei oder beides betreibt , darf außer diesen 20 vom
Hundert unbeschadet der Vorschriften des 8 ]  noch so viel ver¬
äußern , als er im Großhandel absetzt, und so viel verarbeiten,
als er zur Maßschneiderei benötigt . m

Die Buchführung ist so emzurichten , daß eine Nachprüfung
der vorgeschriebenen Inventuren und der stattgehabten Verkaufe

^ "^^ Die^ Reichsbekleidungsstelle kann Bestimmungen über die
Verpflichtung zur Aufstellung weiterer Inventuren und über eme
allgemeine Bestandsausnahine erlassen . Sie kann dabei den Ge¬
werbetreibenden weitere Einschränkungen für den Absatz ihrer
Waren und weitere Verpflichtungen über dre Buchführung und

^LÄchLn des Ab, , t bis t> finden aus Schnhwaren
keine Anwendung . ^

8 9. Der Verkauf der im 8 1 bezeichneten Gegenstände an
die Verbraucher ist allen Personen verboten , die nicht gewerbs¬
mäßig Kleinhandel mit diesen Gegenständen betreiben,

i $ 9 a. Getragene Kleidungs - und Wäschestücke und getragene
^ Schuhwaren dürfen entgeltlich nur veräußert werden:

1. von den behördlich zugelassenen Personen und Stellen.
2. von anderen Personen an die behördlich zugelassenen -Per¬

sonen und Stellen . .
Getragene Kleidungs - und Wäschestücke und getragene

Schuhwaren dürfen nur die behördlich zugelassenen Personen und

Die ^ ReichÄleidungsstelle kann Ausnahmen von diesen

Borschmftê zHasstn .ler ^  weitere Bestimmungen über den
Verkehr mit den im Abs. 1 bezeichneten Gegenständen erlassen^

8 10. Als Kleinhandel im Sinne dieser Verordnung gilt der
Verkauf an den Verbraucher . ^ .... . „

8 11 Wer mit den im 8 1 bezeichneten Gegenständen Ge¬
werbe treibt , darf diese Gegenstände nur gegen emen von der
zuständigen Behörde ausgefertigten Bezugsschem °n die Ver-
braucher ' zu Eigentum oder zur Benutzung ubertassen . Die Ueber-
lassunq zur Benutzung für einen Zeitraum von nicht mehr als
drei Tagen darf ohne Bezugsschein erfolgen . D« M - b^ n;
üngsstelle kann weitere Ausnahmen von der Vorschrift im Satze

! ^ Der Gewerbetreibende darf den Preis erst n^ Empfang
des von der zuständigen Behörde ausgefertigten Bezugsscheins
ganz oder teilweise fordern oder nmie | men . «j.wfä

Der Bezugsschein wird dem Verbraucher nur im Bedarfs,
fall und nur auf Antrag erteilt . Der Antragsteller mutz d e
Notwendigkeit der Anschaffung auf Verlangen dartun . Von
diesem Verlangen kann Abstand genommen ^« erd-r . wenn die
Vermutung für die Notwendigkeit spricht . Die Reichsbek eldungs-
stelle hat die Fälle zu bestimmen , m denen die e Wrmittung als
gegeben angesehen werden kann , und auch s°ust GEdsatze auf
zustellen, nach denen die Notwendigkeit der Anschaffung beurteilt

" «f il ». Es ift »erboten , zu Zwecken des Wetlbemeri, - in
Heitunasameigen oder anderen Bekanntmachungen , die für emen
größeren Kreis von Personen bestimmt sind, insbesondre durch
Bekanntmachungen im Schaufenster oder m sonstigen Geschaf s-



taumen , tn einer für die Oeffentlichkeit erkennbaren Weise auf
dre Bezugsschemfreiheit oder die Bezugsscheinregelung hinzuweisen.

§ Dre Ausfertigung des Bezugsscheins erfolgt durch die
zuständige Behörde des Wohnorts des Antragstellers die hier¬
über Listen zu führen hat . Der Bezugsschein ist nicht übertraq-
bar ; er gibt kein Recht auf Lieferung der Ware , deren Bedarf
bescheinigt ist . '

Die Reichsbekleidungsstelle kann nähere Bestimmungen über
das bei Ausfertigung der Bezugsscheine zu beobachtende Ber-
fahren treffen . Für die Bezugsscheine und die Listen sind die
von der Reichsbekleidungsstelle aufgestellten Muster zu verwenden.
_ Schluß folgt.

nadE) Inkrafttreten dieser Bekanntmachung in Höhe
Verbrauches im Monat Dezember 1916, soweit er
durch eigene Vorräte gedeckt ist, durch die Verbraucher

seitherigen^ Lieferanten . Das Borliegen fr

Verhältnisse hat der Verbraucher seinem Lieferanten sch11fit Ev / El fr . . . £*• f
na ^ beftetn Wissen und Gewissen zu versichern,

die Erfüllung von Verträgen , die von Reichs - und Stä
1

W

Bekanntmachung
(Nr . N. 1200/12 . 16. A. 11. 4) ,

Betreffend Beschlagnahme und Bestandser¬
hebung von Calcium-Carbid.

Vom 18. Januar 1917.
. Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß. soweit nicht nach den allgemei-

Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider¬
handlung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach § 6*) der
?/ ^ " Emachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
24 Juni 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 357 ) in Verbindung mit den
Nachtragsbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915, 25. November
1915 und 14. September 1916 (Reichs -Gesetzbl. 1915 S . 645.
^ und19l6 S . 1019) und jede Zuwiderhandlung gegen die
Meldepflicht nach § 5 ) der Bekanntmachung über Vorratser¬
hebung vom 2 . Februar 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 54) in Ver¬
bindung mit den Nachtragsbekanntmachungen vom 3. September
1915 und 21. Oktober 1315 (Reichs-Gesetzbl. S . 549 und 684)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S 603)
untersagt werden.

8 1.
N"n der Bekanntmachung betroffene Gegen ff an de.

. . . „ ,̂ en  Anordnungen dieser Bekanntmachung wird sämt¬
liches Calcrum - Carbid betroffen.

™ 8 2..
No« der Äelranntmachung betroffene Personen ufiv
. Von den Anordnungen dieser Bekanntmachung werden alle

natürlichen und juristischen Personen , gewerbliche oder wirtschaft-
liche Unternehmer , Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschaften
oder Verbände betroffen, die Calcium -Carbid erzeugen , verar-
beiten , int Besitz ober Gewahrsam haben , oder bei welchen sich
solches unter Zollaufsicht befindet.

8 3.
Beschlagnahme.

®le ‘ n § 1 bezeichnten Gegenstände werden hiermit be¬
schlagnahmt.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind.
Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehunq er¬
folgen.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und Ver¬
fügungen zulässig, die mit Zustimmung des Krieasamts (Berlin)
erfolgen.

bshörden oder von der Kriegschemikalien Aktienaesells
abgeschlossen sind oder werden,

4- derjenigen Mengen , die zur Verarbeitung
Kalkstickstoff, Aceton und Essigsäure bestimmt sind, so
M das Kriegsministerium oder die Kriegschemika
Aktiengesellschaft in seinem Aufträge darüber verfügt
oder verfugen wird . l >

§ 5. nel
Äesonder- Uerandernng»- und verfügungserlaubni

Veränderungen und Verfügungen , die über die in 8 4
geführten hmausgehen , kann das Waffen - und Munitions -Besi
fungsamt des Kriegsamts , Kriegsministerium , Sektion A II vte

vs

$ri

Berlin W, Lietzenburger Straße , gestatten ; die Erlaubnis r
schriftlich vorliegen.

Meldepflicht.
Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände st

unterliegen einer Meldepflicht . Die Meldungen sind von den mr
8 ~ genannten Personen usw. zu erstatten . Vorräte , die sichzw
Stichtage unterwegs befinden, sind nach ihrem Eintreffen tfid
Empfänger zu melden.

Sind die Gegenstände bei einem Verwahrer (Lagerhak
Spediteur usw ) eingelagert , so ist derjenige zur Meldung J®'

V

na

§ 4.
Allgemein zu Ist füge Veränderungen «ub Verfügungen.

Trotz der Beschlagnahme ist gestattet:
1. der Verbrauch von Vorräten an Calcium -Carbid während

des ersten Monats nach Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
^ die Verbraucher selbst zu den bisherigen Zwecken,

_A der Bezug von Calcium -Carbid während des ersten Monats
, *1 *5$ ^ sfängnis bis gueinem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn-

Strafen v̂erwir?t̂ sind,"bestraft^ allgemeinen Strafgesetzen höhere

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschä-
ürM oder zerstört, verwendet, kauft oder verkauft oder ein anderes Be»
außerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglrch zu behandeln zuwiderhandelt,

^ enon Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
) ^? br vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Derord-

pflichtet, der sie dem Verwahrer übergeben hat.
8 7. , I 6.1

Meldung und Stichtag. j?ü
Die in § 1 bezeichneten Gegenstände sind von den in jk'

bezeichneten Personen usw. zu melden , sofern die Gesamtmerni
bei erner meldepflichtigen Person usw . 50 kg übersteigt . 1

ie  erste Meldung für die bei Beginn des 12. Januar 1:
(f ; !A a9l DOr̂ ünbenen  Vorräte muß bis spätestens zum 20. Jan
1917 vorliegen. Die weiteren Meldungen haben monatlich
erfolgen, mid zwar für die bei Beginn des 1. Tages eines je
Monats (Stichtag ) vorhandenen Vorräte bis spätestens zum
Tage des betreffenden Monats.

Die Meldungen sind an die vom Kriegsamt mit dem
ammein der Meldungen beauftragte Kriegschemikalien Aktien

sellschaft, Abt. 6 », Berlin W 9, Köthener Straße 1—4, ein«,»
reichen ; der Briefumschlag ist mit der Aufschrift : „Carbid -3 ?
standsanmeldung " zu versehen . st

Die Meldungen haben folgende Angaben zu enthalten:
1. Gesamtbestand an: (Stichtag ) . . . ( in kg ),
2. Bestand am (Stichtag ) '. geteilt n

Körnung unter gleichzeitiger Angabe der Körnung,
3> Lagerort der zu meldenden Bestände.

In Rücksicht aus eine gesicherte Zuteilung ist es erforderst , 8
m der ersten Meldung auch die folgenden Fragen zu beanWorten:

4. ob Selbstverbraucher, Händler oder Erzeuger,
5. Verwendungszweck für das Calcium -Carbid , »
6. monatlicher Bedarf hieran (unter Angabe der Körnungk

gesondert nach Verwendungszwecken.
Aus den Meldungen dürfen andere Mitteilungen , als

hier geforderten, nicht enthalten sein.
, Von den erstatteten Meldungen ist eine Abschrift (Durci
schlag oder Kopie) von dem Meldenden zurückzubehalten ur
aufzubewahren . Sie sind mit deutlicher Unterschrift , genau,
Adresse und Freimarken zu versehen.

8 8.
Kagerkuch und Anskunftserteilung.

. .Ader Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen , a
dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und ihre Verwe
düng ersichtlich sein muß.

Veauftragten Beamten der Militär - oder Polizeibehörde i
bie Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der Räur
zu gestatten, m sdenen meldepflichtige Gegenstände sich befind
oder zu vermuten sind.

Abt.

Epflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich un¬
richtige oder unvollständige or— *■— - ■«- - . — ~ —Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo-
naten oder mit Geldstrafe brs gu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, tm Urteil für dem Staate ve. • r 'T 'Tvo; -. - **<•« -* i - *- ---- - rauuit verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenenLaaerbüchcr

fahrlässig die Auskunft. Zunderw c ru 7 . .me ausiuu i . au  oer
er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
eileilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Ilnvermöqensfalle mit Gefängnis bis , u
lechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, iver fahrlässig die volweschriebenen
Lagerbücher einzurtchten oder zu führen unterläßt.

Anfragen «ud Anträge.
Anfragen sind an die Kriegschemikalien Aktienqesellscha

IV 9, Köthener Straße 1— 4, zu richten.
Ueber die Stellen , an welche die monatlichen Anträge a

Zuweisung zu richten sind, und über die Form dieser Anträ
^ ■. Asisll^chemikalien Aktengesellschaft beauftragt , demnäch,
weitere Mitteilungen bekanntzugeben.

8 10.
Inkrafttreten.

Diese Bekantmachung tritt mit Beginn des 12 . Januar 191
ln Kraft . Mü ihrem Inkrafttreten sind die Einzelbeschlagnahm,
von Calcium -Carbid aufgehoben.

Frankfurt a. Main , den 12. Januar. 1917
SteUv. Generalkammanda de» 18 . Armeekorps.
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